PRESSEKONFERENZ

Alkohol und illegale Drogen am Arbeitsplatz:
So können Betriebe richtig handeln!
Neue Broschüre bietet Rechtsinformationen und Handlungsleitfaden
Mit:

· Dr. Silvia Stöger, Gesundheits-Landesrätin

· DSA Christoph Lagemann, Leitung Institut Suchtprävention

· Dr. Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer OÖ

· Dr. Rudolf Trauner, Präsident der Wirtschaftskammer OÖ

7. Mai 2004, 11.30 Uhr, Oö. Presseclub, Linz

Neue Broschüre bietet Rechtsinformation und Handlungsleitfaden
Alkohol und illegale Drogen am Arbeitsplatz:
So können Betriebe richtig handeln!
Fast drei Millionen Euro kostet Österreichs Betriebe der Alkoholmissbrauch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Arbeitstag. Alkoholiker sind 3,5-mal häufiger in Arbeitsunfälle verwickelt: Diese Zahlen zeigen, welch hohen Schaden Sucht und Substanzmissbrauch der heimischen Wirtschaft zufügen. Trotzdem werden diese Themen immer noch tabuisiert. Der Umgang von Vorgesetzten und Kollegen mit suchtgefährdeten oder bereits abhängigen Mitarbeitern ist oft von Ignorieren, Hilflosigkeit oder Überreaktion geprägt. Das Institut Suchtprävention, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Land Oberösterreich geben nun gemeinsam eine Broschüre unter dem Titel „Alkohol und illegale Drogen am Arbeitsplatz“ heraus. Sie enthält einen Handlungsleitfaden für den konkreten Anlassfall, informiert über Hilfsangebote und bietet zahlreiche Rechtsinformationen – von Konsumverboten bis hin zu Entlassungsfragen. Die Broschüre soll Betriebe auch zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht und zu Präventionsmaßnahmen anregen.

Ist ein generelles Alkoholverbot im Betrieb zulässig? Kann der Konsum von Alkohol und illegalen Substanzen ein Entlassungsgrund sein? Wie soll sich ein Vorgesetzter gegenüber einem betrunkenen Arbeitnehmer verhalten? Solche und ähnliche Fragen beantwortet die neue Broschüre „Alkohol und illegale Drogen am Arbeitsplatz“. Fünf bis zehn Prozent der arbeitenden Bevölkerung sind alkoholkrank oder trinken in einem Ausmaß, das die Gesundheit gefährdet.
 Bei rund 540.000 unselbstständig Erwerbstätigen in Oberösterreich
 sind das zwischen 27.000 und 54.000 Personen. Etwa 30 bis 40 Prozent der 15- bis 25-Jährigen haben zumindest einmal in ihrem Leben eine illegale Substanz konsumiert.
 Daraus ergibt sich automatisch, dass auch zahlreiche Unternehmen mit problematischem Konsum von Alkohol und Drogen konfrontiert sind. Insgesamt gibt es in Oberösterreich knapp 50.000 Unternehmen; davon sind 26.000 Arbeitgeber-Betriebe, die zumindest einen Mitarbeiter beschäftigen.

Suchtprobleme und Substanzmissbrauch: Betriebe leiden unter den Folgen
· Fehlzeiten und Krankenstände: Alkoholikerinnen und Alkoholiker fehlen 16-mal häufiger am Arbeitsplatz und sind 2,5-mal häufiger krank.
· Arbeitsunfälle: An einem geschätzten Drittel der Arbeitsunfälle ist Alkohol zumindest mitbeteiligt. Alkoholiker sind 3,5-mal häufiger in Arbeitsunfälle verwickelt.
· Hohe volkswirtschaftliche Kosten: Pro Arbeitstag entsteht österreichischen Unternehmen ein alkoholbedingter Schaden von etwa 2,9 Millionen Euro. Bezogen auf die gesamte österreichische Volkswirtschaft sind das rund 730 Millionen Euro pro Jahr. Einem Betrieb mit 500 Mitarbeitern entsteht durch Alkoholabhängigkeit und 
-missbrauch ein jährlicher Schaden von rund 110.000 Euro.
· Schlechtes Arbeitsklima: Nicht nur Betroffene, sondern auch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen leiden unter den Folgen von Suchtproblemen. 
· Kündigungen/Entlassungen: Verlust erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Wissen
Information statt Unsicherheit und Ignorieren
Die Themen Sucht und problematischer Konsum am Arbeitsplatz seien trotz ihrer Brisanz immer noch mit Emotionen und Fehlmeinungen besetzt, so Gesundheits-Landesrätin Silvia Stöger: „Es besteht die Gefahr, dass Vorgesetzte und Kollegen das Problem entweder ignorieren oder überreagieren.“ Die Broschüre - ein Gemeinschaftsprojekt von Institut Suchtprävention, Land Oberösterreich, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer – soll nun Rechtsunsicherheit beseitigen helfen, zur Sensibilisierung beitragen und einen Leitfaden für richtiges Handeln anbieten. „Erfahrene Mitarbeiter im Betrieb zu halten ist auch im Interesse des Unternehmens“, so Rudolf Trauner, Präsident der Wirtschaftskammer. „Deshalb ist es sinnvoll, den Betroffenen Hilfe anzubieten und eine Entlassung nur dann auszusprechen, wenn wirklich keine andere Lösung möglich ist.“
Hauptinhalte der Broschüre „Alkohol und illegale Drogen am Arbeitsplatz“
· Alkohol- und Drogentests am Arbeitsplatz und Befragungen zu Konsumgewohnheiten: Sie sind nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, etwa in Berufen wie Kraftfahrer oder Pilot oder bei Zustimmung des Arbeitnehmers.
· Konsumverbote am Arbeitsplatz: Sie sind möglich, ihre Nicht-Einhaltung  kann Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.

· Umgang mit aktuell beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Die Broschüre bietet einen Leitfaden für den konkreten Anlassfall.

· Auflösung von Dienstverhältnissen im Zusammenhang mit Sucht oder Substanzmissbrauch: Für eine Entlassung müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die Broschüre listet eine Reihe von Entlassungsgründen auf. In der Regel bleibt es beim ersten Anlassfall bei einer Verwarnung. Jeder Einzelfall ist genau zu prüfen.

· Diverse Rechtsinformationen: Welchen Unterschied macht es, ob ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin nachgewiesen suchtkrank ist oder nicht? Wer haftet für Schäden, die Mitarbeiter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verursachen? Antworten auf solche und ähnliche Fragen sind ebenfalls zu finden.

· Übersicht über Beratungs- und Hilfseinrichtungen. 

Schlechtes Arbeitsumfeld als Risikofaktor
Mit Verboten und Kontrollen allein lasse sich das Problem aber nicht nachhaltig lösen, betont Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer: „Es braucht eine Unternehmensleitung und Mitarbeiter, die für das Problem sensibilisiert sind. Außerdem ist das Arbeitsumfeld entscheidend: Ist es schlecht, kann das die Entstehung einer Sucht begünstigen.“
Risikofaktoren, die mit einem schlechten Arbeitsumfeld zu tun haben, sind zum Beispiel:
· Unter- oder Überforderung

· Zeitdruck

· Monotonie

· Schlechtes Betriebsklima

· Arbeiten gegen den Biorhythmus

Suchtprävention: Welche Maßnahmen im Betrieb möglich sind

„Es geht vor allem um die Früherkennung von Suchtproblemen. Sie ist dann möglich, wenn Vorgesetzte und Personalverantwortliche entsprechendes Hintergrundwissen haben und Arbeitskollegen für das Problem sensibilisiert sind“, ist Christoph Lagemann, Leiter des Instituts Suchtprävention überzeugt. 

Die neue Broschüre soll für Betriebe Anlass sein, über Präventions-Maßnahmen nachzudenken. Solche Schritte können zum Beispiel folgende sein:

· Information: Die Belegschaft soll über die Themen Sucht und Substanzmissbrauch ebenso informiert sein wie über den Umgang mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Sensibilisierte Mitarbeiter können zu einer Früherkennung beitragen.

· Beratung: Betriebliche Beratung können etwa Arbeitsmediziner oder Arbeitspsychologen leisten.

· Betriebsvereinbarung: Eine solche Vereinbarung dient Führungskräften und Mitarbeitern als Verhaltens- und Handlungsleitfaden für den Umgang mit Alkohol und illegalen Drogen, Substanzmissbrauch und Sucht. Sie soll sich auch auf die Konsumkultur eines Unternehmens auswirken. 
· Arbeitsklima: Jede Maßnahme, die zu einem guten Arbeitsklima beiträgt – vom freundlichen Grüßen bis zum Schutz von Mobbing-Opfern – hilft, Sucht zu verhindern.

Die Broschüre „Alkohol und illegale Drogen“ ist jeweils kostenlos in allen Bezirksstellen von Arbeiter- und Wirtschaftskammer erhältlich, in allen sozialmedizinischen Beratungsstellen des Landes bei Alkoholproblemen, bei Jugend- und Drogenberatungseinrichtungen und beim Institut Suchtprävention.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

	DSA Christoph Lagemann
	Dr. Klaudia Gringer
Abt. Arbeitsrecht
	Mag. Peter Scheinecker

Abt. Sozial- und Umweltpolitik
	Walter Walch
Büro Landesrätin Stöger

	Institut Suchtprävention
	Arbeiterkammer OÖ
	Wirtschaftskammer OÖ
	Land OÖ

	Tel.Nr. 0732/77 89 36
	Tel.Nr. 0732/6906 – 2088
	Tel.Nr. 05/90909-3412
	Tel.Nr. 0732/7720-11126

	Handy: 0664/330 40 64
	
	
	

	lagemannc@praevention.at
	gringer.k@ak-ooe.at
	peter.scheinecker@wkooe.at
	walter.walch@ooe.gv.at

	www.praevention.at
	www.ak-ooe.at
	www.wkooe.at
	www.ooe.gv.at


Redaktion: Isabella Ömer, oemeri@praevention.at
� Zahlen mit Alkohol-Bezug entnommen aus: Renate Brosch/Rudolf Mader Hg., Alkohol am Arbeitsplatz, Wien 2001. Prof. Prim. Dr. Rudolf Mader ist ehem. Leiter des Anton-Proksch-Instituts Wien, einem Therapiezentrum für Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit.


� Quelle: Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich.


� Quelle: Oö. Drogenmonitoring 2003. 


� Quelle: Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, 31.7.2002.
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